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Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) BauGB: 

Die Öffentlichkeit wurde am 11.12.2017 im Rahmen einer Bürgerversammlung über die Planung informiert. Den Bürgern wurde dabei Gelegenheit 

zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Neben Fragen bspw. zur im Gebiet möglichen Bebauung, zur verkehrlichen Erschließung und zum zeitlichen Ablauf des Planverfahrens wurde wäh-

rend der Versammlung lediglich eine Anregung vorgetragen. Bereits vor diesem Beteiligungstermin ist eine schriftliche Stellungnahme von Anwoh-

nern bei der Stadt Olfen eingegangen. 

 



11.08.2020  SEITE 2 VON 2 
STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "OLFENER HEIDE I" - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 3 (1) BAUGB 

 

Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Anwohner 

Schreiben 
vom 
02.10.2017 

"(…) 

 
(...)" 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Be-
denken werden zurückgewiesen. 

Im Rahmen der Bürgerversammlung wurden umfassende In-

formationen zur Planung gegeben. 

Den Anwohnern am Springenkamp werden durch die Planung 

keine Beeinträchtigungen entstehen, die über das übliche Maß 
einer benachbarten Wohnbebauung und -nutzung hinausge-
hen. Aufgrund der relativ großen Abstände zwischen den ge-
planten, bebaubaren Grundstücksflächen und der Bestands-

bebauung sind spürbare Einschränkungen hinsichtlich der Be-
lichtung von Wohnungen nicht zu erwarten. Auch werden von 
dem Neubaugebiet keine unzumutbaren Lärmbelastungen auf 
die im Umfeld vorhandene Bebauung ausgehen. 

2. Teilneh-
mer der 
Bürger-
versamm-
lung 

11.12.2017 

Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung: 

 

"Eine Bürgerin erkundigt sich nach einem früher vorgesehenen Weg hinter den 
Grundstücken am Springenkamp. Dieser wäre damals zugesichert worden. Es solle 
außerdem ein ausreichender Abstand zu dem bestehenden Wohngebiet eingehal-
ten werden, u.a. zum Schutz vor Lärm." 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei dem von der Bürgerin erwähnten "Weg" handelt es sich 
um eine 5 m breite Fläche, für die im 1987 rechtskräftig ge-
wordenen Bebauungsplan Nr. 12 "Kökelsumer Straße / Ever-
sumer Straße" Geh- und Fahrrechte zugunsten der Anlieger 
vorgesehen waren. Damit sollte die Erschließung der dortigen 

landwirtschaftlichen Flächen gesichert werden. Nach Bebau-
ung der Acker- bzw. Grünlandflächen ist ein solcher Weg nicht 
mehr erforderlich, zumal eine entsprechende Nord-Süd-
Verbindung zwischen "Kökelsumer Straße / Pfarrer-Niewind-

Straße" und "Alter Postweg / Springenkamp" durch die im 
Neubaugebiet geplanten Straßen und Fußwege gegeben ist. 

Die Abstände der neuen Baukörper zur Bestandsbebauung 

werden mindestens 20 m betragen. Über das in Wohngebie-
ten übliche Maß hinausgehende Lärmimmissionen sind weder 
innerhalb noch im Umfeld des Neubaugebietes zulässig. 
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Zusammenlegung der Teil-Bebauungspläne: 

Der im Jahr 2018 durchgeführte Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung ist zeitgleich für die Bebauungspläne Nr. 50 A "Olfener Heide I – Bau-

abschnitt A" und Nr. 50 B "Olfener Heide I – Bauabschnitt B" erfolgt. Im Jahr 2020 konnten - nach Abstimmungsgesprächen mit der Bezirksregie-

rung zur Wohnbauflächenentwicklung der Stadt Olfen - die beiden Teil-Bebauungspläne zusammengefasst werden zum Bebauungsplan Nr. 50 "Olfe-

ner Heide I". Inhaltliche Auswirkungen auf die planungsrechtlichen Festsetzungen werden durch diese Zusammenführung nicht ausgelöst. 

Da von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für die Teilpläne Nr. 50 A und 50 B identische Stellungnahmen abgegeben wurden, 

werden diese in der untenstehenden Tabelle als Stellungnahmen zum Bebauungsplan mit der Bezeichnung "Bebauungsplan Nr. 50 'Olfener Heide I'" 

behandelt. Der Bebauungsplan Nr. 50 umfasst beide Bereiche; die vormalige Differenzierung in zwei Teilflächen entfällt im weiteren Verfahren. 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 

vom 23.04.2018 über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens sind auf den folgenden 

Seiten in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Deutsche 
Telekom 
Technik 
GmbH 
Münster 

E-Mail vom 

24.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Landwirt-
schafts-
kammer 
Nord-
rhein-
Westfalen 

Schreiben 
vom 

24.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird gefolgt. 

"Boden" als nicht vermehrbares Gut ist nur nach sorgfälti-
ger Abwägung anderer Belange und Prüfung möglicher Al-
ternativen wie Innenentwicklung, Umnutzung von Brachen 
etc. in Anspruch zu nehmen. Diese grundsätzlichen Über-

legungen sind im Vorfeld der Planung erfolgt. 

Die Stadt Olfen stellt eine ausgesprochen hohe Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken fest. Dem kann - ergänzend 
zur Entwicklung kleinerer innerstädtischer Flächen - nur 
durch Ausweisung eines Neubaugebietes begegnet wer-
den. Dies ist durch entsprechende Flächenausweisungen 

im Regionalplan gedeckt. 

Sofern dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Land-
wirte bei der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbe-
züglich notwendigen Umstrukturierungen unterstützen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Kreis 

Reckling-
hausen 

Schreiben 
vom 
25.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

 

zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Derzeit kann die Stadt Olfen interessierten Bürgern keine 

Baugrundstücke anbieten. Aktuelle Bedarfsberechnungen 
belegen die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Wohn-
bauflächen in der geplanten Größenordnung. Dieser Bedarf 
ist durch die Bezirksregierung Münster anerkannt, ebenso 
wie die Einhaltung des Ziels 6.1-1 des Landesentwick-
lungsplans (LEP). Der geänderte LEP erlaubt zudem, von 

den regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereichen 
abzuweichen, wenn die Baugebiete "unmittelbar an den 
Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des Sied-
lungsraums nicht auf einer deutlich erkennbaren Grenze 
beruht." Dies ist hier der Fall. 

Die Begründung wird, insbesondere in Bezug auf die Ziel-
setzungen des LEP, aktualisiert. 

 



11.08.2020  SEITE 5 VON 5 
STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "OLFENER HEIDE I" - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (1) BAUGB 

 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
25.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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